
Buchbesprechungen 

11Igeborg Maus, Bürgerliche Rech'jlheon-e 
und Faschismus. Zur sozld.lell Funko:on und 
aktuell<!?} Wirkung dn Theorie earl 
Schmitts, München 1976, IY/ilhelm Fink Ver
lag, '95 S. DM )8,-

Wenige Jahre nachdem das Mörderregiment 
Hielers zerbrochen war, beschloß die bun
desrepublikanische Vereinigung Deutscher 
Staatsrechtslehrer, Carl Schmitt nicht wieder 
aufzunehmen.' Eine derartige Bewertung der 
Mitveranrwortlichkeit Carl Schrnius fiir die 
faschistische Diktatur glich freilich eher ei
nem stellvertretenden Akt, in dessen Sch:men 
sich die Inkorporation der übrigen konserva
tiven und nationalsozialistischen Staats
rechtsieh rcr in die rechtswissenschaftlichen 
Fakultäten der Bundesrepublik desto unge
stöner vollziehen konnte. AngesichtS des Re
staurationsprozesses blieb die Entscheidung 
gegen Cul Schmitt ein leerer Gestus, der den 
Wiederauhtieg der Positionen und Begriffe, 
welche Cad Schmitt gegen die Weimarer De
mokratie gekehrt harte, nichr behindcn:e, zu
mal die nicht-autoritäre Tradition der Wei
marer SU3tsrechtSiehre (!homa, Kelsen, 
Heller) durch den Faschismus abgebrochen 
und in der Ära Adenauer nur von einer 
schwachen Minderheitsgruppe, gelegentlich 
auch von Judibren des Bundesverfassungs
gerichts, fon geführt wurde. Repräsentative 
Fcsc.chriften, ein wirkungskrähiger Schüler
kreis um Ernst Forsthoff und Wcrncr Weber, 
die richrungsbestimmende ZeitsChrift oDer 
Staat., vor aUem aber vorherrschende exeku
tive und judikalive EntScheidungsmuster ver
weisen darauf, daß die legitimalOrischen und 
die politisch gezielten Instrumente der Schule 
C;trl Sclunim lebendig geblicben sind. 

1 \VI. AbendrOlb. Ein Leben in der Arbeiterbewe· 
gung, Gcspr:1che. aufgezeichnet und herausge
g~ben von B. OiOlnch und J. Puds, Fnmkfurt 
1976. S. 113. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit Car! Schmilt lin bisher unter verengen
den Fragestellungen und Thesen . Orientier
ten sich ~pologetische Ar-beire.fl an dem 
Selbst bild Carl SchmirlS als eines werdreien 
objektiven Diagnostikers, der für die polili
sehen Konsequenzen seiner Schriften unzu
ständig sei, obgleich ihnen, auch text1mma
nem, jeweils ei.n praktisches Ziel zugrunde 
liegt, so behandelten kritische Analysen die 
politischen Optionen Carl Schmiru im gro
ßen und ganzen entweder als unerklärlichen 
geistigen Unfall oder als Resultat eines 
durchgängigen Opportunismus bzw, als mo
ralisches Versagen (vgl . S. 81 Anm . 1).' Ob
wohl diese Wertungsebmen nicht einfach ne
gien werden dürfen, wie es in der Rechnerti
gungsliteratur aus durchsichtigen Motiven 
geschieht, bilden sie nur ein Moment, das i.n 
der kritischen Rekonstruktion des sachlichen 
Gehalts der Position Carl Schmicts aufzuhe
ben ist. Sobald niimJich die Frage der intel
lekruellen Milve-nntwortlichkeit Cul 
Schrrutts für die autoritäre Entwicklung in 
Deutschland isoliert wird, geraten jene ob
jektiven, durch ein moralisches Verdikt nur 
unzu längl ich bezeichneten gesellschaftlichen 
Krisenphänomene aus dem Blickfeld, die ge
nde von Carl Schmin auf den gegenrevolu
lionären Begriff gebracht worden sind. 
Mit ihrer Untersuchung überwindet Tnge
borg llius - sie halle inder KJ 1969 eTSlc 

Umrisse ihrer Analyse vorgelegt' - die Be
grcnzrheit der bisherigen Carl-Schmitt-For
schung, sie interpretiert die Schmiruche 
Theorie systern~tisch als verfassungslheoreli-

1 Vgl. H. Riddcr, Ex obJivionc m~lum. IL1ndno· 
t<n zum deutschen Plrtiswenprogrcß, in: Ge· 
<cU schält, Recht und Politik, W. Abcndroth 
zum 60. GebuTlStlg, h rsg. von H. M.us , Neu
wied 1968. S, 30S [I. 

J r. Maus, Zur .Z.isur. von '.93J in der TI100riC 
Cul SchmilLS, KJ ~Ir 969, S. 11 ) (r. 
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442 sehe Reaktionsform auf den gesellschaft.li
ehen Klassenzusammenhang. Ingeberg Maus 
liefert niehr nur eine Monographie über Carl 
Schmirr, sondern enTWickelt, in sachlich nOt
wendiger Entsprechung, Probleme und EIe
menre einer demokratischen Verfassungsleh
re. Ihr Text beeindruckr durch seine komple
xe, begrifflich reflektiene Geslalr, in die eine 
schier erschöpfende Fülle rcchrsrheoreu
scher, soziologischer und philosophischer 
Literarur eingegangen isc. Die Genauigkeir 
der sprachlichen Form schlägt freilich zuwei-
1en in eine An Ober-Präzision um, welche 
die gedankliche NachvoUziehbarkeit nichr 
beförden. Anders als bei einem seichten Texr 
nimmt diese Unbill in Kauf, weil die ange
strengte Lektüre durch Erkenntnisgewinn 
entschädigt. 
Als organisierenden Bezugspunkt wähll In
geborg Maus Carl Schmiru Theorie der 
Rechtsentslehung. Mit einer geradezu derek
tivis<:hen Genauigkeir wird gezeigr, daß 
Schmiru Lehre VOn ihren AnHingen im wil
helminischen Reich bis in die Gegenwart 
durchgängig dahin zielt, Gefährdungen der 
bürgerlichen GeseUschafr und ihres Suates, 
die ~us dem Eindringen unlerpivilegiener 
(Vienstancls-)InLCressen in die Rechtsset
zungsappararur entstehen können, abzuweh
ren. Ganz im Sinne der Carl-Schmirr-Schule 
erblickt ErnSt Forsthofl den Grund für die 
Konstruktion einer meta-normativen Rechts
sphäre darin, daß der politische Bereich de
mokratisiert worden iSt: »Die Frage ... , ob 
das Recht wirklich a.!lei" aus der Entschei
dung des staatlichen Gese:ugebers hervorge
he oder ob es ein höhers Rechr gebe, an das 
auch der Gesetzgeber gebunden sei, war so 
lange eine bloß theoretische, a.!s man gewiß 
sein konnte, daß dieser Gesetzgeber sich 
nicht nut mit den fund.1mentalen Rechts
überzeugungen in Eink.lang nahen, sondern 
auch im Detail der gesetzlichen Rege.lung 
optima.! gerechte Lörungen anstreben würde. 
Dies Vertrauen genoß der suarnche Gesetz
geber bis r918" (S. 51). Für die Immunisie
rung der Verhältnisse gesellschaftlicher Un
gleichheit gegen die EingrilfsmägLichkeiten 
des demokratischen Gesetzgebers entwickelt 
earl Schmi tt ei n vielgestaltiges A rsena.l 
Staatsphilosophisch-juristischer Konstruk
tionen; fngeborg Maus faßt sie unter dem 
Begriff der GTÜndungsrheorie ZUSWlmen. 
Gemeint ist, daß den demokratisch wsrande 
gekommenen Normen, sofern sie auf soziale 
Umveneilung oder gar Umgesta.lrung zielen, 

ein höheres Recht entgegengeserZl wird, das 
mit den geseUschafrlichen Herrsc.luftsver
häknisscn zusammenfällt. Legitimität gegen 
Lega.litat, Recht gegen Gesetz, Staat gegen 
Verfassung: diesen und anderen das Werk 
von Carl Schmill durchziehenden Antithesen 
ist die srraregische Grundlinie gemeinsam. 
die positiv-rechtlichen Nonntn und Institu
tionen der liberalen Demokratie wegzu
schleifen, um exlra.- kOflSliLUrionclJe Rechts
setzungsinsunzen an ihre Stelle rreten zu 
lassen, die zur Veneidigung des geseUschaft
lichen Surus quo gegen das verhsmngsmäßi
ge Alnionspotential der Arbeiterbewegung 
eingesetzt werden können. 
Bleibt das Ziel der Schmittsehen Theorie un
veränden, so wechselt je nach politischer 
Konstellation die lnsraflz, die als Träger un

beschränkr bürge.rJicher Rechtsseezungsge
wall/ungiert. Obgleich diese Konsrellationen 
von Ingeborg Maus nichr im einzelnen klas
sengeschichtlich spezifizien werden, ergibr 
sich doch eine gewisse Regel. In Zeilen rdari
ver gesellschalrlicher Ruhe - in Weimar zwi

schen 1914 und '929 - genügt es, wenn die 
Justiz die RoUe der bürgerlichen Schulzappa
ratur übernimmt, und zwar in der Weise, daß 
das Parlamentsgeserz durch eine interpret3ri
v~ Beschränkung des Gesetzesbegriffs \Ion 
gesel~cha.ftsä.ndemdeJ) Gestahungsmöglich
keiten abgeschnitten wird. Da die Justiz je
doch nur punkrueU und vielfach ersr auf An
trag tätig wird, ist ihre konservative Aus
gleichsfunk!ion unvollständig und ungesi
ehen. Diese Funktion kann sich sogar ins 
Gegenteil kehren, wenn die Jusriz nicht etwa 
als obrigkeitliches Organ, sonde-m als Garant 
des demokratischen Prozesses in Erschei
nung tritt. Angesichts dessen orienrien sich 
die Carl-Schmiu-Schu.lc prinzipieU an der 
Stärkung, Freisetzung, ja Entfesselung der 
Exekutive a.ls derjenigen lnsraflz, welche ;n 
Fällen akuter Gefährdungslagen oder ge
samtgesellschafllieher Krisen - wie in Wei
mar seit 1930 - die Imenrionen bürgerlicher 
Stabilität mit genügend Macht- und Zwangs
mitteln gegen den demokratischen Prozeß 
du rehzusetzen versprich!. 
Man mag die innere Variabilität der Grund
position Carl $chrnins stärker betonen als 
Ingeborg Maus, wenn man beispielsweise 
daran denkt, daß Schmitt in seinem Gutach
len gegen die Fürstencoreignu ng einen anti
parlamentarischen Ge:setzesbegriff a.ls Venei
digungslioie gegen den demokratischen Ge
setzgeber aufbaute (S. 98 L), während er we-
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nig später die Ausweitung des Emeignungs

begriffs durch die Justiz und die damit ein
hergehende Oberaufsicht über den demokr.l

tischen Gesetzgeber kritisierte.' Obwohl in 
Schmius Lehre offenbar ein unauflösbarer 
Rest eines gleichsam spielerischen Positions

wechsels bestehen bl~ibt, ergibt sich daraus 
kein prin2ipieller Einwand gegen die Grund
these von lngeborg Maus, daß sich bei 

Schmitt von den Früh- bis zu den SpälSchrif
ten im Kern jene an einer außer-legalen Si
cherung und Verteidigung der Privateigen

rumsordnung oriemierten Bestirnmungsmo

mence durchhalten . Behält mm dies im Auge, 
so ist Carl SchmitlS Option für die nationl!
sozialistische Konterrevolution. welche das 

System der demokr.ttischen Legalität aus
löscht, in der Tat kein individueller, nur mo

ralischer Fehltritt. modem das suatsrecht
liche Komplement der objektiven, durch 
ökonomische Funktionsgesetzl ichkeiten ver
mittelten Klassenpositionen des deutschen 

Industrie- Bü rgerrums. 
Der strukturelle Zus:ammenh~ng von konser
valiver Rechtstheorie und Faschismus. der 

übrigens in einer im "Staat« erschienenen. die 
ver-fassungstheoretisch-politischen Zielset
zungen Carl Schmius verteidigenden Rezen
sion des Mausschen Buches halb bewußt be
stäLigt wird!, ist in der Aufarbeitung des Na

tionalsozialismus meist dadurch überblendet 
worden. daß ausgerechnet der staatsrecht
liche Positivismus. der in Weimar die Gegen
position ~u Carl Sehmitt bezogen hane, mit 
dem Vorwurf belegt wurde, er habe der Dik
tarur Hirlers mir zum Sieg verholfen. Weil 
der Positivismus davon ausging, daß die de

mokratische Legalität, insbesondere die 
Rechtsetzungsapparur des Parlaments an 
keine bestimmten politischen Wene gebun
den sei, habe er der NSDAP, wenn auch 

wider Willen, zugearbeitet. Gegenüber dieser 

C. Schmitt. Die Aunösung d~s Enlcignungsbt
grills (',919). in: dee> . Verf.1Ssungsre<:hdiche 
Aulsälzt· aus den JahrC1l 1914-'914. B~rl;o 
1918, S. (10/1. 
H. Rumpf. url Schmin und dtr F.\5Chismus. 
Ocr Staat 211,978, S. 1 H 11.; . SO,,",.;I es eine 
.ln~n,ion < der Gedankensebilde e .. ) Schmiru 
und .seincr Schul.< gew<!>en ist. mit ihr~n Posi
,ionen und Bcgnlfen nich, nur WeimAr. Genf, 
Vers.a.ill.s zu bekämpfen. sondern die bürger
liche Gc>cllschaluordoung jenseits aller Verbs
sungsgt:bungen (!). -änderungen. -wmdlungen 
und -b.sciug>.tngen zu stabjlisirrcll - we, .ußc. 
doktrinären Syncmveranderungen kann darin 
Clw.S Neg.tivcs , eine schädliche Tend.n7- er
b~ck.n?- (S . 24.1.) 

nahezu herrschenden Meinung (5. H Anm. 

74) unternimmt Ingeborg Maus eine Rettung 
der demokratischen 5achr des Weimarer Po
sitivismus, gegen den sich - das wird gern 
vergessen - nicht umsonst die hef tigslen An

griffe der nationalsozialisuschen Rech tslehre 

gerichtet hanen (S . )8 Anm. 75 und 76). 
Nachgewiesen wird, daß für einen erhebli
chen Teil der positivistischen Schule, nämlich 

für die Richtung Ke)sens, die Grundnorm 
der Volkssouveränität, welche von den Na

tionalsoz.ialislen angeblich formell legal ZeI

stÖrt wurde, bei aller Varianz politischer Ent
scheidungsmöglichkci!en nicht zur Disposi
Lion des GeseTZgebers sund, sondern viel
mehr ihre unverrückbare Gehung gerade die 

Voraussetzung dafür bildete, daß verschiede

ne politische Richtungen im Rahmen der de
mokratischen Legalität überhaupr und auf 
Dauer miteinander konkurrieren konnten (S. 
I Il). Genau die Festlegung auf die aus
schließliche Rechtssetzungskompetenz des 
demokr:ltischen Gesetzgebers, dem weder 
judikative noch exekutive, mit den gesell

schaftlichen Herrschaftsverhahnissen len
denzieU fusionierte Instanzen vorgeordnet 
sem sollten, verlieh dem Weimarer Positivis

mus den progressiven Charakter, die Mög
lichkeit legaleT Gesellschaftsveränderung of

/enzuhaJten. Daß über dieser demokratischen 
Grundlinie bei einern Teil der Posirivisten 

- VOr allem bei Anschütz und in sehr viel 

geringerem Maße auch bei Thoma - das Pro
blem der Sicherung der Weimarer Verfassung 
gegen ihre Selbst aufhebung außer Betracht 

gelassen wurde, nötigt keineswegs dazu. wie 
in der Literarur glauben gemacht wird, auf 
restaurativantipositivistische, die bürgerliche 
Gesellschaft zum Verfassungskem deld.rie
rende Positionen zurückzugreifen. Vielmehr 
läßt sich zeigen, daß aus der Verf~sungslchre 
von Herrnann HeUer Elemente dafür zu ge

winnen sind, die positivistische Zielsetzung 
der Gestaltungs/reiheit des parlamentari
schen Gesetzgebers mit der unaufhebbaren 
Gehungskraft demokratischer Verfassungs
prinzipien zu verbinden. 

Neben gewissen Derailfragen (erwa der Ab
wertung der durch Laband abgelösten maLe
riellen Rechtssuatstheorie) bleibt ein ZeflLr.I

ler kritischer Punkt zu benennen: Der demo
kr.ltische Gesetzgeber, der den positiven Be

zugspunkt der Argumenution von Ingeborg 
Maus abgibt, wird niehr mehr auf die gesell

schaftlichen K1assen- und Widerspruchsver
häitnisse bezogen. Er erscheint von vomher-
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444 ein als progressiver Gesellsehahsgesuher, 
ohne daß in Betracht gezogen wird, daß das 
Parlament, auch das von der Sozialdemokra
tie beeinflußte, vieUaeh dem Exekutiv- und 
JUSUZSLa3t, der den demokratischen Prozeß 
einschnürte, u, den Saltd gehoUen hat. Auf 
der Basis einer antagonistischen Gesellscha.ft 
bleib! jedoch auch der demokratische Ge
sel2geber eu,er Ambivalenz verha.h:et, die 
nach der restaurativen und nach der progres
siven Seite offen ist. 
Die eigentliche Leistung der Arbeit von loge
borg Maus liegt in der außerordentlich pr:äi
sen und differenzierten Sezierung der poli
tisch-strategischen Struktur der Lehre Carl 
SchmilCS uod seiner Sl:hule. Als Grenzdenker 
bürgerlicher Herrschaftssicherung bleibt 
C~r1 Schmitt aktuell. Zu seinem 90. Geburts
IA\g schrieb Rüdiger Alnnann, G~chäftsfljh
Ter des Deutschen Industrie- und Handelsta

ges. in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
eine Eloge. in der die Begriffe von Carl 
Schmitt wachgerufen wurden. Zur gegenwär
ligen durch die ökonomische Krise bestimm
ten Situation konstatierte Ahmann: .Die 
Verfassung hai nicht genügend Suat gc
mach!..' Um der Aufforderung, daß der 
Staa.t als Hcrr über die Verfassung fungiere, 
begegnen zu können, ISt die Leknire der 
Schrift von Ingeborg Maus höchst nüczbch. 

j04chim Perel.r 

Gerhard Fiere/er, Rechtrgrund14gen sozUzler 
Arbeit, Sruttgart J{)77 (Vulag W. Koblham
mer), 176 S., DM 19.80 

Ein Buch verdient besondere Beachtung, 
wenn es allenthalben gelobt wird.' F . veT
sucht - so schreibt er in der Einleitung -. dem 
S01.ialarbeiter -über unerläßliches H~nd

lungs- und Orientieru ngswisst:n hinaus auch 
Infonn~fionen zu geben, die ein Problem be
wußtsein gegenüber gelrendem Recht und 
seiner Anwendung fÖrdern-. Neben "soliden 
TfXhtlichen Fachkenntnissen« soll .kritisches 
Rechtsverständnis. vennittelt werden. 

6 R. Ahm""n, Mach, die V~rlassung noch den 
5, .. \1 Cul Schmill wird neunzig, FAZ vom 
S. Juli '978, Wochenendbeilage. 

, Vgl .• !Wa H. P. Priimm, Rechl5grundlagen, in: 
pO:d. extra sozialarbeit }/7S, S. 50; U. Mendc in: 
Unsere Jugend '977, 5'6; H. u.uer, in; Forum 
Jugendhi Ife 4/r 977. S. 61 ; H. Kolz in : Justiz
Ministerial-BI.tt für Hessen Nr. t711')77, S. 
148; f. Sandm:tno in: Politische Didaktik 
111 97S. 

Das Buch ist wichtig, weil es damit bean
sprucht. mehr zU sein als die üblichen 
RcchLSkompendien, die in der Sozialarbeiter
ausbildung zur Verfügung stehen.' Hier soll 
die umf."lSSende Vcrmilliung solider Rechts
kenntnisse mit einer polirischen Sensibilisie
rung für die Rechtsenrwicklung im Sozial
mtat verbunden werden. Dieser Anspruch, 
der die Analyse des historischen CharakteT5 
von rechtlichen Regelungen oder des Rechts 

. als ~S!rukrunnerkmal dieser GeselJschafr, das 
selbst strukrurierend wirkt. l , einschließt. ist 
in der Tal lobenswert. An diesem Anspruch 
muß sich das Buch aber auch messen lassen. 
Das Buch gliedert sich in zwei große Teile: in 
die sogenannten .GrundfälJe. und in den 
~Grundriß«. Die acht Grundfälle basieren 
auf Entscheidungen hoher und höchster Ge
richte und sollen den Leser in verschiedene 
Rechtsmaterien einführen, die F. für die so
ziale Arbeit als wichug einschätzt. Da geht es 
um das Adoplionsrecht anhand eines .Pfle
gckindfalles«. um das elterliche Sorgerecht 
anläßlich eines Umg:lngsverbots. um den 
Rechtsanspruch auf Sozialhilfe. um das öf
fentliche DienSIrecht nach dem Berufsver
botsuneil des BundesverfaSSIl ngsgerichts von 

1975, um den numerus-clausus, um das De
monstrationsrecht, um die Rechtsslel1ung des 
Str:l{gefangenen bei Anhalten und Kontrolle 
der POSt und schließlich um das Zeugnisver
weigerung.lrecht des Sozialarbeiters im Str:lf
prozeß. Zu jedem Fall wird dle richterliche 
Argumentation dargestellt und knapp unter 
dogmatischen sowie sozio-ökonomischen 
Gesichtspunkten diskutiert . 
Wesentlich mehr Bereiche aus dem Recht der 
soziaJen Arbeit handelt F, dann in vorwie
gend dOßmat.ischer Manier im zweiren Teil 
seiner Arbeit. im sogenannten Grundriß ab. 
Hier finder man eine gestraffte Darstellung 
des ZwangsvollstreckungsrechLS und des Ar
menrechts sowie jeweils einen überblick 
zum Zivilprozeß, zum Mietrecht. zu wichti-

, Vgl. ''''''"' S. G>.<tingcr, Die Funktion des Rech" 
in Sozi3.lubeitlSozialp'd.gogik, Stuugart t97~; 
H.-G. Papcnhcim IJ. B.ltes, Verw.hungsrech, 
fur die s02i.l~ Pra.~i.s. ). Au/!. Frechen 1977; M. 
Schnit"lerling, R~ch<>kunde. Bde. '-), Ntu..,jed 
u. Bcrlin '970-'974; U. Adams I H. Ob.rlo<
kamp, Jugcndrulf~re<:htli,he Alle für Studium 
und Praxis, Frech~n '977; F. Flamm I S. Gmin
ger, Die Verwaltung in der Sozilbrbe;t, 4. Aufl. 
Freibul"K i. Br. '97$. 
F. Bar.ba.s ll. 3 . , Jahrbuch der Sozialarbeit 1976. 
Projekte, Konflik.e, Recht, Rcinbck b. H. '975, 
S. t 1. 
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gen Fngen des familienrechts. zum Jugend
hilferecht, zum Sozialrecht und zum Straf
vollzug. 
Die AuseinderselZung mit juristischen Argu

mentauonen im ersten Teil der Arbeit, in den 
"Grundfälle-n . , muß dem rechtsunkundigen 
Leser z.um Teil unverständlich bleiben, weil 
mit Begriffen operiert wird , die erst im zwei
ten Teil, dem . Grundriß., erläutcrt werden. 
So wird z. B. im l:wei!en Grundfall, in dem 

die Ehern der '7jährigen Tochter den Um
gang mit einem älteren Mann untersagen, von 
F. bedauert, daß nach heute h. M. die Eltern 

gegenüber ihrem Kind ihren Willen mit ~ih
nen geeignet erscheinenden Mitteln durchset

z.en " können (5.15). Fragt sich der ~ser , ob 
die Eltern ihr Sorgerecht mit allen Mitteln 
durchsetzen können, so findet er darauf die 
einschränkende AnrwoTt erst im zweiten Teil 
des Buchs (S. 103), wo das Sorgereche noch 
einmal behandelt wird. Die Trennung in 
.Grundfälle .. und .Grundriß~ reißt also zu
sammengehörende M.1terien auseinander, 

wobei die Ventändlichkeit zumindest des er
sten Teils leidet, und F. nicht ersichtlich 

mache, nach welchen Kriterien er den 5coH 
trennt. Vielmehr fühn seine methodische 

Vorgehensweise dazu, daß der zweite Teil 
streckcnweise nichl über eine Sammlung ab

srrakter jurisüscher Vorlesungen hinaus
kommt, die dem Leser die berufspraktische 
Bedeutung seiner LekTÜre nicht vermitteln 
kann. Drei Bereiche des ReelleS sozialer Ar~ 
beit fehlen übrigens völlig in der Darstellung, 

nämlich das Arbeitsrecht, das Verwaltungs
recht und das Aufsidusrecht; ger:ade diese 
Bereiche sind aber in der sich an das Studium 
ansch ließenden prakeischen Arbeit von be

sonderer Bedeutung. Hier wäre es gUt gewe
sen, auf diese Lücke zumindest ausdTÜcklich 

hinzuweisen. 
Besonders problematisch in einern Lehrbuch 
für künfLige Sozialarbeiter erscheint mir die 

folgende These (S. 11), die beide Teile des 
Buches wie ein roter Faden durchzieht: u D3.S 
Recht, das der heutigen Gesellsch:ut ange

messen ist und dem sozialen Gehalt des 
Grundgese12.es enrspricht, muß durch Kon
krecisicrung der Sozialstaatsklause! (Art. 20, 

lB GG) weitgehend noch geschaffen werden, 
damit die vom Bürgertum erkämpften Frei
heitsrechte fü.r aUe Menschen wirkliche Be

deutung erlangen, .. Denn wenn davon bei 

den Sozialarbeitern ein Bewußtsein eneugt 
würde, würden sie sich »an Reformdiskus
sionen verstärkt beteiligen und die Rechts-

cnrwickJung weht den Kreisen überlassen 
( .. . ), bei denen die Interessen des Klienteis 

nicht immer gut aufgehoben sind.« 
Hier liegt die Misere des Ansatus \/on F .. 

Erfahrungsgemäß neigen Sozialarbeiterstu
den!en nämlich zu einer der beiden folgenden 
extremen Auf{~ssungen vom Recht: Die ei
nen erwarten vom Recht die positiven H~nd

lungsanweisungen, die sie im Wust der 50-

zialwissenschafdichen Theorien vennissen, 

und nehmen rechtliche Regelungen als Sub

strat der gesellschaftlichen Realität, die sie im 
Studium aus dem Auge verlieren; sie verab

solutieren das Recht und machen es zum 
Dreh- UJ1d Angelpunkt sozialer Konflikte . 
Die anderen verfallen ins entgegengesetzte 
Extrem und ignorieren Recht als für sie irre
levanten .. ideologischen Uberbau« ; für sie iSl 
Recht immer losgelöse von der gesellschaftli
chen Wirklichkeit, der Kampf ums Recht 
abstrakt, und Anderungen rechtlicher Rege
lungen sind für sie ohne strukrurierenden 
Einfluß auf politische Prozesse. Beide wider

sprüchlichen Auffassungen - die rechtsglau
bige wie die rechtsnihilistische - huldigen 
damit einer Abstrakrion des Rechts von der 

geseUschaitlichen Wirklichkeit und ihrem 

Wandel. Und gen~u diese Auffassungen 
seärkt F. mit seinem propagierten Rechl$ver

ständnis; Seatt die widersprüchliche fatale Fi
xierung der Sozialarbeiter auf Normen zu 
brechen oder ihr zumindest entgegenzuwir
ken, werden die Leser seines Buches noch 
mehr auf die abStrakt-normative Sicht des 
Rcchts eingeengt, dic für die Juristen auf
grund ihrer Ausbildung und beruflichen So
zialisation so rypisch ist. Das Recht der so
zialen Arbeit wird vorrangi!; unter dem 

Aspekt seiner . Angemessenheit~ für die 

"heutige Ge5ellschah~ diskutiert. Gemessen 
wird es dabei an einer abslrakt bleibenden 
und unreflcktienen Sozialst~atsklausel. Zu
gleich wird der Prozeß sOl:ialer Auseinander
setzungen und politischer Intervention auf 
die Beteiligung an gesctzesbezogenen • Re
fonndiskussionen« beschränkt. Dabei 
könnt..: erst aus einer Analyse der strukturel

len Verknüpfungen staatlichen H:mdelns mit 
den jeweiligen sozialen und wirtSchaftlichen 
Veranderungen einer Gesellschah auch die 
RechtsenIWicklung im SozialseklOr entmy
slifil.ien und dem praktischen Handeln der 
Beteiligten zugänglich werden.' 

4 S. d~zu: G. Lenhard. j C. Off,,, S.aalslheoric 
und Sozi.lpolilik. in : C. \' , Ferber I F.-X. Kaul-
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F. appdlien dagegen an FDrtschrirugläubig
keit und Gerechcigkei tssi M, sicherlich weit
verbreitete Tugenden bei Sozialarbeitern, die 
sie aber nicht in dcn Stand setzen, den An
passungszwängen einer fremdbcstimmten 
Praxis zu begegnen. Die Rechtsgrundlagen 
sozialer Arbeit unterliegen entgegen F.s Ver
heißungen erfahrungsgemäß gerade nicht der 
.sozialsr..aatlich< engagierten und auf die 
Nonnendebauc beschränkten Einflußnahme 
der Sozialarbeiter. 
Der Autor aber behauptet rundweg, daß 
z. B. die seit 1971 erleichterte Ersetzung der 
eltcrlichen Einwilligung ?Ur Adoption we
sentlich auf . vielfältige lnitiativen von So
zialarbeitern (Leserbricfe, Veröffentlichun
gen, Eingaben an den Gesetzgeber). zurück
zuführen sei, die sich über die kinderleindli
ehen Entscheidungen der Gerichte erbost 
häteen (S. '5). Aber nicht nur die Reform, 
sondern auch die vorhergeg~ngenen ellern
freundlichen Entscheidungen der Gerichte 
werden einflußtheorerisch erklärt: Die Rich
ter gehönen eben dem Teil der ,·nicht gerade 
kinderf reundJichen Gesellschaft. an, der 
.tonangebend. sei (5. lO). Der Gesetzgeber 
d3gegen habe .auf enrsprechenden Reform
druck hin< die Kinderinteressen im neuen 
Adoptionsrecht gestärkt. Ganz einfach: Re
fonndruck und Sozialarbe.iteriniti;lliven ob
siegten über den »wnangebcnden Teil der 
GeseJlsch:Ut d und die .herrschende Mei
nung«. Ob das erwa aus ökonomischen Ver
änderungen, politischem Wandel einer Ge
sellschah und damit auch aus einer zuneh
menden Tendenz zu geseUschafdicher Regu
lierung der Kinderauhucht - letztlich also 
relauv losgelöst VOn »tonangebenden. und 
»herrschenden" Meinungen - zu erklären 
wäre, darüber erhhn der Leser nichts. 
Auch die nur wenige Sätze umfassende Kritik 
F.s an der Sorgerechts-Rechtsprechung und 
der Reform des Sorgerechts bleibt mol':l!isie
rend und abstrakt, wenn etwa behauptet 
wird, eine am Grundrecht auf freie Entfal
tung der Persönlichkcit .orientierte und da-

mann (HrSg.), Sot;o!ogi~ und SozialpoliUk" 
Opl.d~n '977, S. 98 If.; W. Narr / C. Ofle, 
Einl~ilUng in: d.ies. (Hrsg.), WOhUahrtsSLut 
und M,s~l\loyalit2t, Köln 1975, S. 91f.; C. 
Off .. / V. R.onge. Th ... n ~U' Besriindung d., 
Konzepts des .K.pilili.tisch~n Sr"",.,. und zur 
maleri.t!i""ch_n Politikfor.!chung, in: C. Poz
rol; (H r,g.). Rahmenbedingungen und S<:hran
ken s~tlichcn Handeln •. Zeh" Th""en, Ffm. 
'976, S. 54 fr.; c. Olf~, Berulsbildungsrefonn. 
Eine FalJsrudie über Rcformpo!i,ik, Firn. '971 ' 

mit verbssungskonforme Auslegung der 
§§ 1616 ff. BGB müßre zu anderen prakti
schen Ergebnis~en führen ", als sie die Refor
mer erstrebten (S. 17). Dem ist entgegenzu
halten, daß die abstrakte Berufung auf .die 
Grundrechte. noch nichts über die Folge
rungen für den rechtspolitische.n Alltag aus

sagt: Auch die repressivc Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Strafbarkeit 
der Abtreibung z. B, beruft sich auf eine 
verfas5ungskonfonne Grundrechuinterpre
t.'luon (Grundrechte als WertSYStem und 
Pflichtenltaealog). Und bei der Jugendhilfe
rechts-Reform, die mit drei Seiten im doch 
recht umfangreichen Buch zu knapp abge
handelt wird, ist es plörzlich - anders als bei 
der Reform des Adoptionsrechts - die kon
servative Kritik der Refom1enlwürfe, die sich 
durchgesetzt har. Auch das muß der Leser 
erst einmal verdauen; man sieht, der Einfluß 
wechselt. 
Besonders deutlich wird es bei der Sozialhil
fe, daß dem Leser manches Mal eher Sand in 
die Augen gestreut wird. als daß er etwas 
über die Zusammenhänge und Hinccrgrunde 
rechtlicher Regelungen erführe .• Die Diskri
minierung dcr Sozialhilfeempfänger sollte 
endgültig der Geschichte angehören., meint 
F ., denn die Sozialhilfeberechugten häuen ja 

schließlich einen einklagbaren Rechtsan
spruch (§ "i BSHG) und müßten obendrein 
nach dem Sozial gesetzbuch von den Ämtern 
umfassend über ihre Rechte informiert und 
bei der Durchsetzung derselben tatkräftig 
umers\ützt werden (§§ 1 IJ, '4 AT-SGB). 
Sonst könnten die Betroffenen ja auch kein 
Leben in • Würde« führen, wie es das Gesetz 
vorschreibe (§ t 11 BSHG). Nichf ein WOrt 

darüber, daß die Sozialhilfeträger, also in der 
großen Zahl die kreisfreien Städtc und Land
kreise, nur in äußerst geringem Umfang über 
die Möglichkeiten des Sozialhillebezugs in
formieren, ja teilweise die. ohnehin wenig 

instruktive Broschüre des Fa.ll1ilienminisle
riums -Sozialhilfe - Ihr gutes Rechto nicht 
einmal in den Ämtern auslegen. F. macht sich 
ganz andere Sorgen: .Dcr zuständige Sozial
hilfeträger (. .. ) darf dem Rentner Sozialhilfe 
zwar nicht aufzwingen, muß aber alles tun, 
was geeignet ist, Bedenken gegen die Annah
me der Hilfe abzubauen .• (S. )4). Das Pro
blem der Sozialhilieberechtigten ist aber 
nicht die oaufgezwungene,. Sozialhilfe, son
dern die Tatsache, daß sie viel weniger be
kommen als sie brauchen, weil die vielen im 
BSHG eingeräumten Ermessensspielräume 
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von den Sachbearbeitern der Sozialverwal
rungen fast durchweg rcruiktiv genutzt wer
den. Und nicht erst seit den Arbe;ten von 
Leibfried und Bujard/L1.nge' ist bekannt, daß 
die Zahl der Sozialhillebcrechtigten enorm 
groß ist, die nur wenig oder gar keine Hilfen 
in Anspruch nehmen, weil sie u. a. Angst vor 
dem Rückgriff des SozialamLS auf die Ver
wandlen oder schlicht davor haben. zum ak
tenkundigen -Arrnucsfall. zu werden. Ver
wirrend sind auch F.s Aussagen über die 
NOIwendigkeit materieUer Hilfen, wenn er 
einerseits meint, die Regelsärze würden dem 
HiUcempfanger .kaum ein menschenwürdi
ges, freies Leben" ermöglichen (S. H), ande
rerseits aber den Eindruck erweckt, als seien 
die materiellen Hillen doch nicht so wichtig 
(»Sol2Ilge auch in der Bundesrepublik 
Deutschland Armut noch weit verbreitet ist. 
wird in vielen Fällen Geldleistung zur per
sönlichen Hilfe hinzukommen müssen., S. 

'53)· 
Noch ein lel2leS Beispiel für die wenig erhel
lende, am Sozialsuatsprinzip ausgerichtete. 
abstrakt-normative Argumentation : Die nll
merus-dausus-Encscheidung des Bundesver
fassungsgerichts aus dem Jahre t972 verrate 
_zwar ein gewandeltes Grundrechtsverständ
nis, doch. - so F. - .ti.:igt auch sie sozial

staatlichen Anforderungen nicht voll Rech
nung- (S. 4$) . Wäre das Gericht seiner An
sicht nach -konsequent genug_ (5 . 47) gewe
sen, dann hätten die Grundrechte - hier das 
Recht auf freie Wahl der Ausbildungsstäne 

s O . Bujard / U. Lange. Armut im Alt.r. Urs~· 
chen, Erscheinung.fonnen, politisch-admini
" .. tive Rc-aktionen. Weinheim u. S .... elt978; $. 
Leibfried, Vorwon in: F. Piven / ]t. Cloward. 
Regulierung der Armut. Die Politik der öl/eotli
ehen Wohlr~Jr(, ffrn. '977. $. 9 H. 

(Art. J 2 GG) - nicht als bloße Teilhaberechte 
am Verfahren der Leislungserbringung, son
dern als subjektiv-öHentlichrechlliche An
sprüche auf materielle Leistungen des STaales 
- hier auf Bereitstellung eines Studienplat
zes - interpretien werden müssen. Hinweise 
auf die Diskussion über die spezifischen Ver
knüpfungen des staatlichen fu.ndelns mit 
dem ökonomischen Prozcß und seiner Struk
tur fehlen, obwohl sie Auf$Chluß über die 
Reduktion der TeilhaberechLSintcrpretarion 
der Grundrechte auf Panizipationsrcchtc 
hänen geben können.' Hier tappt der Leser 
weiter im Dunkel von .nicht genügender 
Konsequenz. und an ~sozialstaatlichen A n
forderungen« gemessen "nicht voll gewan
deltem GrundrechtsVcrsü.r>dnis«. 
Summa: Das Buch ist von juristischem Dctail 
überfrachtet, stellenweise äußerst praxisfern 
und rechtsdogmatisch und stärkt durch eine 
bloß absll":lkt-normativ bleibende Rechtskri
tik die beiden bekannten extremen Haltun
gen der SozialarbeirsStudenten zum Recht, 
nämlich entweder Rechtsargumcnt3tionen 
und -forderungen als Dreh- und Angelpunkt 
sozialer Konflikte zu fetischisieren oder aber 
als irrelevantes .überbau-Palaver. zu igno
rieren. Weil F. eine auf das Sozialsl3atsprin
zip als Rcchtsprinzip gestützte abstrakte ju ri
stische Anschauung von sozialer Gleichheit 
und Gerechtigkeit vermirtelt. wird er mit 
seinem Buch an bei den gleichermaßen fatalen 
Einstellungen nichts ändern. 

UtZ Krahmer 

6 Vgl. U. K. Preuß, Bildung und Herrschaft. Be!
tr.ige zu cin .. r politischen Theorie des Bildungs
wesens, Ffm. !97f. S. "S Jf.; s. luch Nw. in 
Anm·4· 
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